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Amtsblatt der Stadt Merseburg 
Bekanntmachungen 

 
1. Änderungssatzung 

zur Satzung der Stadt Merseburg über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und den 
Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall für ehrenamtlich tätige Einwohner vom 02.12.2024 

(Aufwandsentschädigungssatz) vom 13.05.2026 
 

Auf der Grundlage der §§ 8, 35 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288), in der zurzeit gültigen Fassung und der Verordnung 
über die Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kommunen (Kommunal-
Entschädigungsverordnung – KomEVO) vom 29.05.2019 (GVBl. LSA S. 116) in der Fassung vom 
12.06.2024 (GVBl. LSA S. 165) hat der Stadtrat der Stadt Merseburg in seiner öffentlichen Sitzung am 
07.05.2026 folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel 1 
 

In § 3 Abs. 1 wird die Zahl „155“ durch „167“ ausgetauscht. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt mit Ablauf des 30.06.2026 in Kraft. 
 
 

ausgefertigt: Merseburg, 13.05.2026 
 
 
 
Müller-Bahr      -Siegel- 
Oberbürgermeister                             „(im Original gezeichnet und gesiegelt)“ 
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2.Änderungssatzung 

Zur Regelung für die Gewährung finanzieller Zuschüsse an die Fraktionen des Stadtrates der Stadt 

Merseburg (Fraktionszuschüsse) vom 13.05.2026 

 

Auf der Grundlage der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288), letzte Änderung vom 01.07.2024 (GVBl. LSA 2014, 288) hat 

der Stadtrat der Stadt Merseburg in seiner Sitzung am 07.05.2026 folgende 2. Änderungssatzung zur 

Regelung für die Gewährung finanzieller Zuschüsse an die Fraktionen des Stadtrates der Stadt Merseburg 

(Fraktionszuschüsse) beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

8. Inkrafttreten erhält folgenden Wortlaut: 

Diese Regelung für die Gewährung finanzieller Zuschüsse an die Fraktionen des Stadtrates der Stadt 

Merseburg (Fraktionszuschüsse), inklusive der letzten Änderung vom 08.04.2011, tritt mit Ablauf des 

30.06.2026 außer Kraft. 

 

Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

ausgefertigt: Merseburg, 13.05.2026 

 

 

 

Müller-Bahr      -Siegel- 

Oberbürgermeister                                  „(im Original gezeichnet und gesiegelt)“ 
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Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse  

in der 11. Sitzung des Stadtrates der Stadt Merseburg am 07.05.2026 

 

öffentliche Sitzung  

Beschluss Nr. 088/SR/26 

Ausschussbesetzung 

Der Stadtrat hat die Ausschussbesetzung beschlossen. 

 

Beschluss Nr. 089/SR/26 

Abberufung von Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Merseburg  
Der Stadtrat hat beschlossen: 

1. Herrn Dirk Grötzsch rückwirkend mit Wirkung zum 02.März 2026 von seinen Funktionen als 
Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Merseburg sowie Ortswehrleiter Merseburg, 

2. Herrn Stephan Jahn rückwirkend mit Wirkung zum 31.Dezember 2025 von seinen Funktionen als 
stellvertretenden Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Merseburg sowie stellvertretenden 
Ortswehrleiter Merseburg abzuberufen und aus dem Ehrenbeamtenverhältnis zu entlassen. 

 

Beschluss Nr. 090/SR/26 

Ernennung von Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Merseburg 

Der Stadtrat hat unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit (für die Dauer von 6 Jahren) 
rückwirkend mit Wirkung zum 05.März 2026 beschlossen: 

1. Frau Peggy Drehkopf zur Stadtwehrleiterin der Freiwilligen Feuerwehr Merseburg sowie zur 
Ortswehrleiterin Merseburg, 

2. Herrn Sascha Benz zum stellvertretenden Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Merseburg,  
3. Herrn Stephan Jahn zum stellvertretenden Ortswehrleiter Merseburg,  
4. Herrn Sven Linke zum Ortswehrleiter Geusa,  
5. Herrn Eric Gülle zum stellvertretenden Ortswehrleiter Geusa zu berufen. 

 

Beschluss Nr. 091/SR/26 

Berufung in den Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH (SG SAS) 
Der Stadtrat der Stadt Merseburg hat beschlossen, Herrn Uwe Arendt in den Aufsichtsrat der 
Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH (SG SAS) für die Amtsperiode 2026–2030 zu entsenden. 
 

Beschluss Nr. 092/SR/26 

Abschluss der "Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung in Notfällen" unter Mitwirkung des 
Historischen Stadtarchivs und der Stadtbibliothek Merseburg 
Der Stadtrat hat beschlossen, den Oberbürgermeister zu ermächtigen den Abschluss der „Vereinbarung zur 

gegenseitigen Unterstützung in Notfällen (Notfallverbund Merseburger Archive, Bibliotheken und Museen)" 

zu unterzeichnen. 

 

Beschluss Nr. 093/SR/26 

Entgeltvereinbarung ab 01/2025 für die katholische Kindertagesstätte "Josefsheim" des 
Kirchenvorstand-Träger e.V. 

Der Stadtrat hat beschlossen, der Entgeltvereinbarung zwischen dem Kirchenvorstand-Träger e. V. 
und dem Landkreis Saalekreis für die katholische Kindertagstätte „Josefsheim“ vom 30.01.2026 das 
Einvernehmen zu erklären. 
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Beschluss Nr. 094/SR/26 

1. Änderungssatzung zur Aufwandsentschädigungssatzung  

Der Stadtrat hat die 1. Änderungssatzung zur Aufwandsentschädigungssatzung beschlossen. 
 

Beschluss Nr. 095/SR/26 

Fraktionsmittelsatzung  

Der Stadtrat der Stadt Merseburg hat: 

1. die Ablehnung der Neufassung der Satzung zur Finanzierung der Fraktionsarbeit im Stadtrat der Stadt 

Merseburg (Fraktionsmittelsatzung) und 

2. die 2. Änderungssatzung zur Regelung für die Gewährung finanzieller Zuschüsse an die Fraktionen des 

Stadtrates der Stadt Merseburg (Fraktionszuschüsse), mit der die Regelung mit Ablauf des 30.06.2026 außer 

Kraft tritt, beschlossen. 

 

Beschluss Nr. 096/SR/26 

Rekommunalisierung von Kindertageseinrichtungen 

Der Stadtrat hat beschlossen: 
1. die Leihverträge der Träger Kinderland Merseburg gGmbH zum 31.12.2028 und SDA AWO gGmbH zum 

31.12.2029 nicht fortzuführen. 

2. Um eine möglichst gute Kostensicherheit im Produkt „Kindertagesstätten“ zu erhalten, sind 

Kindertageseinrichtungen in städtische Trägerschaft zu überführen. 

3. Hierzu wird die Stadtverwaltung beauftragt, einen Eigenbetrieb Kindertages-stätten zu gründen. Es wird 

ein Vorschlag zur Auswahl von einzelnen, strategisch bedeutsamen Referenzeinrichtungen vorgelegt, 

welche durch den Eigenbetrieb betrieben werden sollen. 

4. Betrieb aller übrigen Einrichtungen sind im Rahmen üblicher Vergabe-verfahren mittelfristig (maximal fünf 

Jahre) auszuschreiben. 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Müller-Bahr         -Siegel- 

Oberbürgermeister     „(im Original gezeichnet und gesiegelt)“ 
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Der Oberbürgermeister  
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Fax: 03461/ 445 109 
Mail: oberbuergermeister@merseburg.de 

Verantwortlich:  
Pressestelle  
Telefon: 03461/ 445 312,  
Mail: pressestelle@merseburg.de  

Satz/Druck:  
Stadt Merseburg 

Bekanntmachung des Amtsblattes unter 
www.merseburg.de  
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 

Bekanntmachung des Evangelischen Kirchengemeindeverbandes Merseburg 

 

Die Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof in Merseburg OT Trebnitz des Evangelischen 

Kirchengemeindeverbandes Merseburg, beschlossen vom Gemeindekirchenrat am 04.03.2026, 

kirchenaufsichtlich genehmigt am 08.04.2026, ist am 12.05.2026 im Internet unter www.kirche-

merseburg/friedhoefe/friedhof-trebnitz/ bereitgestellt worden. 

 

http://www.kirche-merseburg/friedhoefe/friedhof-trebnitz/
http://www.kirche-merseburg/friedhoefe/friedhof-trebnitz/

